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Wie Homs^ und Hofmarken.

Unter dem Namen Mark, Haus- und Hofmarke, Hauszeichen,
nordisch Bomärke, kennt das germanische Europa seit wenigstens sechs Jahr-
Hunderten gewisse Wahrzeichen der Personen und ihrer Habe, welche in der
Gestalt den noch in die Heidenwelt zurückreichenden Runen gleichen, in dem
Gebrauche aber unsere Wappen und Personennamen vertreten.

Näher finden sie sich in Norwegen, Island, Schwedens, von wo sie
auch nach Lappland. Finnland und den Inseln an der Esthnischen Küste-)
gedrungen, in Dänemark, Großbritannien ^) mit der zu engen Bezeichnung
«merekant marKs", in den Niederlanden ^), sodann in dem ganzen Bereiche
der deutschen Zunge, von Reval und Riga bis in die Schweiz, ja in Ptemont,
von Helgoland bis zur Leitha. von Rügen bis zu den Tiroler Alpen. In
einzelnen Anwendungen überschreiten sie das germanische Gebiet; Kauf-
mannsmarken (deutscher Häuser) begegnet man in Genua und Warschau;
die Steinmetzen setzen ihre Zeichen auch auf französische Bauwerkes; der
polnische Adel führt nicht selten eine „Marke" gleich dem deutschen«); die
romanische Schweiz kennt eine „noäa casa".

Die Gestalt schließt sich zunächst mit Stab und Kennstrich den Runen
ö' B- an. auch den zusammengesetzten oder Binderunen^ L> A; so
fügt sie sich leicht dem bloßen Einritzen, Einschneiden, EinHauen. Allmälig
Weicht sie von jenen Typen ab; sie gibt den Stab auf, behält aber noch zu
jenem Behuf das Strtchförmige bei; dann bereichert sie sich durch die ge¬
schwungene Linie (s, unten die Beispiele von Praust); seit dem 16. Jahr¬
hundert hängt sie dem tulcrum Buchstaben an ja geht sie in bloße Ver¬
zierung eines Buchstaben über H> Endlich kann sie auch einer Annäherung

y IiMsxrsv, »Ullliira 1832 8. 192. «UllurKuuüer 1833 8. 265.
2) Nußwurm, Eibofolke oder die Schweden an der Küste Esthlands 2c. Tafel V.
2) N. ^. I.ovser vurwsitws ok Ksrsiary, I^oucl. 184S,p. 41. Dviux ,n den Or-ewal

papers ok NorkolK anü ^rollavoloKic-Äl sooist? III 2, vso. 1850 p. 177 so..
^) ^Vestsuüorp, ovsr Kot onü Rullison lottsrsolirikt, 1824.
°) viäroll, aiuialös At-oIlÄLo1o6iilll0sVol II 246 Ky., III 31
°) IsissiooKi, Llgrbsr-i?olski, llxs. 1839 sy.
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an das Bild sich nicht erwehren, indem sie theils den Hauptlinien eines Ge-
räthes folgt ^ theils eine bildliche Deutung der früheren Typen, z. B.
der beiden obigen Runenformen als Flegel und Krähenfuß, oder des
Zeichens ^ als Wolfsangel, des X als Stundenglas, hervorgerufen hat. Bei
allen diesen Abweichungen bleibt unsrer Marke noch eigen, daß sie von kunst¬
loser Hand, ohne Hilfe von Farbe oder Bildnerei gezogen werden mag.

Die Anwendung ist gleich der unserer heutigen Wappen von der ausge¬
dehntesten Art.

Zunächst den Personen nach. Die Zeichen werden von Mann und
Weib, sie werden nicht weniger von der ländlichen, namentlich der mit Bauer¬
höfen angesessenen, als von der städtischen Bevölkerung geführt^^hier.Wieder
von den Patriciern, den AaMherren,,, «M den gewöhnlichen.^ Bürgers «Üch
Gewerbe, von Kaufleuten. Künstlern, Fabrikanten. Schiffern. Handwerkers
Auch Geistliche^ und/Geleh^ Matrikel der Leipziger
Universität fügt im IS.ten und,16 ten Jahrh, den Namen der Rectoren und
Decane stets ihre Marken bei. ^ Selbst dieHittersD^
Schild und Helm das Bild vorzog^ völlig dem
alten Nunentypus. Der RugianisK „v-,mnx>. üoäv" zeichnet im

M6 ^. das Geschlechts von Gagern führt noch jetzt jene Wolfs¬
angel., Mn phhfischen folgen die juristischen Personen, so ,die MM, die
Gemeinden (Lübeck hat /X.- Halberstadt die Wolfsangel, schwedischeDörser
führen , ein Bymär.ke);. .auch die Kirchen : In Danzig zeichnet S. Marien M

Johannes S. Catharina ^ u^ 5 w. Selbst das Gelichter der Mord¬
brenner des 16. .JaHrKuyYerts^ svWirtseine Losung und Brandzeichen,^n
ähnliche Gestalten. . .^.^ . /„^,. , ......
, , In, andere^ ^Beziehung gehört d^as Aeichen entweder
viduum, aber jhm doch als ein beständiges,. ass seine .^eigne,/gewöhnliche,
gchräuchliche Mark" an ; oder dem ganzen , Geschlecht in seiner Muer.und'
Verzweigung als ^angeborne Mark";..oder einem Hause.in M
deutung, einer Geschäftssirma, auch lzeim Wechsel der Inhaber ,^und.'Vor¬
steher. .,Od.er endlich hat sich das Zeichen an die. Stätte, nMentlicl^ an^ die
bäuerlich^ Gelle als H o s m ar k e dergestalt befestigt, daß es^ wie/i^Hest-
Men der Hofname. auch, auf eine,neue .Besitze^samM.ühMPt^'..

Gleich mannigfach ist Gegenstand und Ort der Bezeichnung, i. Das
Hauptgebäude, über der Hausthür, .dem Hofthor,, in. den Giebeln und
Windfahnen, an den Lauben und Beischlägen. 2. Die Fahrn iß und. zwar
a. allerlei Geräthe des Hauses, der Wirthschaft, des Gewerbes,' wie Eimer,
Böte, Säcke, Angeln und Netze. Spaten. Pftug und Haken, Jagd- und Hand¬
werkszeuge. Maaß und Gewicht; WKausmannswaaren, deren Marken beson¬
ders in Strandungssällen wichtig' werden; e. das Vieh: 'Pferde/ Rinder.
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Schweine, Schafe, Enten, Gänse, Schwäne; S. sonstige bewegliche Habe wie
Bücher, Floßholz. 3. Kunstproducte und Fabrikate verschiedensterGattung,
der Maler, Baumeister, Steinmetzen. Goldschmiede, Böttcher, Bäcker:c.
4. Der Grund und Boden, z. B. bestellter Acker, zugelooste Wiesenstücke,
Deich- und Dammstrecken. 3. Grenz-Steine. Bäume, Stöcke, Zäune.
6. Grabsteine und sonstige Todtendenkmale in Kirchen und auf Kirchhöfen.
7. Kirchenstühle. 8. Stöckchen (Kaveln, in Schonen KiMwAar) und
Brettchen, deren man sich zum Loosen und als Kerbhölzer bedient. 9. Allerlei
Weih-Geschenke, Kirchenfenster, Glocken, Taufbecken. 10. Urkunden, Stamm¬
bücher, Bürger- und Gildenrollen, wo neben dem Namen des Ausstellers;e.
oder statt desselben die Marke als Unterschrift. Handzeichen steht. 11. Allerlei
Kunstwerke, wie Becher, Schilder, welche einer Genossenschaft als Album
dienen. 12. Werkzeuge zum Aufprägen der Marke wie Stempel, Brenn¬
eisen, Maläxte, Forsthammer, vor allem die Siegel, sei es mit oder ohne
Waffenschmuck.

Aus diesen Gegenständen tritt zugleich die vielfache Veranlassung und
die rechtliche Bedeutung der Zeichengebung hervor. Der Eigenthümer will
sein Recht an der Sache kenntlich machen und sichern; der neue Inhaber er¬
greift damit Besitz; der Verfertiger will oder soll seine Autorschaft bekunden;
der Contrahent bekräftigt damit seinen Willen; das Zeichen bringt eine ge¬
wisse Persönlichkeit sei es als den Donator, als sonst Handelnden, als Zeu¬
gen, als Verstorbenen, als Glied einer Genossenschaft, als Verpflichteten oder
als überhaupt Gegenwärtigen symbolisch vor Augen.

Marken der obigen Beschaffenheit gehen mit urkundlicher Bestimmtheit
bis in das 13te Jahrhundert zurück. Das schwedische vplauäsig-gli aus
dieser Zeit scheidet von dem persönlichen schon das Hofzeichen, Bolsmärke.
Von 1290 sind Marken Lübscher Bürger, z. B. bewahrt. Die Blüthezeit
des Instituts reicht noch etwa dreihundert Jahre weiter. Die Rechts- und
Geschichtsquellen, besonders die Denkmäler selber zeigen noch im 16. Jahr¬
hundert einen vollen, lebendigen, ausgedehnten Gebrauch. Kein Stralsunder
Klosterbauer, der nicht seine Willensacte durch eine eigene Marke besiegelte,
kein Steinmetz, der nicht als Geselle sein Zeichen von der Bauhütte erhielt;
kaum ein Grabstein gewöhnlicher Bürger bleibt zeichenlos; im Bürgerbuch
von Nymwegen, im Krämerbuch zu Lübeck steht bei jedem Namen die Marke.

Im 17. und 18. Jahrhundert büßt die Anwendung allgemach ein. Die
Marke tritt hinter dem in gewissen Kreisen schon von Alters her beliebteren
Bilde noch mehr zurück, doch dergestalt, daß Bild und Zeichen noch lange
neben einander geführt werden, theils in zwei verschiedenen Siegeln der
Person, theils in zwei Feldern ihres Wappens. Sie weicht ferner den bloßen
Initialen des Namens; sie wird selbst bei den Analphabeten durch die
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unterschiedslosen drei Kreuze verdrängt. Endlich wird, u. a. bei Häusern
und Bauerhöfen, die den Beamten bequemere Zahl an die Stelle der „Hiero¬
glyphen" gesetzt. Seit Menschengedenken nimmt man noch deutlicher die
Weise des Schwindens wahr. Die schreibenskundige jüngere Generation ver¬
schmäht das alte Handzeichen; die Theilung der Gemeinweiden und -Wiesen
überhebt des besondern Märkens des Viehes, macht die Loosstäbchen zum
jährlichen Verkaveln entbehrlich. Beim Umbau stellt man das mystische
Zeichen am Hausbalken nicht wieder her; das Wegbrechen der Frontgiebel,
der Wangelsteine vor den Thüren, die Entfernung der Grabsteine aus den
Kirchen verwischt das Andenken auch der früheren Sitte.

Dennoch zeigen selbst heutigen Tages und zwar auch in deutschen
Landen nicht wenige Orte die Spuren vormaligen Gebrauches. Die Bau¬
werke des Mittelalters, die Dome zu Freiburg, Halberstadt, Hildesheim,
Magdeburg, Merseburg, Regensburg, Strasburg; Palatia wie die Kaiser¬
pfalz bei Gelnhausen, die Moritzburg bei Halle; Brücken gleich der über die
Moldau in Prag, über die Mosel bei Coblenz bieten uns noch Baumeister¬
oder Steinmetzzeichen bis zu Hunderten dar. Die Gänge der Kirchen z. B.
von Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Danzig sind noch
mit Hausmarken auf den Leichensteinen bedeckt; alte Häuser in Hildesheim,
Zürich, Göttingen, Erfurt, Goslar, Münster, Osnabrück tragen sie gleich¬
falls.

Ja der zähere Sinn unsers Landvolks hat die Sitte der Vorfahren,
wenn auch dem flüchtigern Beobachter verborgen, noch in bewußter frischer
Uebung erhalten. So lebt sie in vielen Thälern der Schweiz bis in den
Berner Jura hinein, selbst in dem deutschen Alagna südlich vom Monte-
rosa, in Tirol, Steiermark, dem bayerischen Hochgebirge; andrerseits auf
den nördlichen Eilanden von Runö bei Riga bis zur Küste Schleswigs.
Den Bauerhöfen in der Umgebung von Danzig und Elbing dient die Hof¬
marke noch zur Bezeichnung des todten und lebendigen Inventars, ferner
des Kirchenstuhls und der Erbbegräbnisse; in der Gegend von Mewe wird
das Hofzeichen zu den Hypothekenakten vermerkt. Die 16 Bauerhöfe zu
Praust bei Danzig haben folgende Marken mit Formen ältern und neuern
Stils ö^^8S5^5^- - Zwischen
Danzig und Marienburg sowie auf den Dohna'schen Gütern (Kreis Holland)
regulirt eine Tafel der sämmtlichen Hofmarken beim Schulzen die Gemeinde¬
leistungen (Zechen), ähnlich zu Schweinschied bei Meisenheim und zu Münster
in Overwallis die Gemeindenuyungen. Auf der Rügianischen Halbinsel
Mönchgut sieht man das Hauszeichen nicht nur an dem Fischergercith, son¬
dern auch auf Urkunden neuester Zeit. Die Bauermarken tragen hier meist
noch die Form von Binderunen, z. B. ^ 1^ ^ ^ ^ 5- — In Mecklen-
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bürg, namentlich zu Rövershagen bei Rostock, Pommern, Rügen, im Oderbruch
loosen noch die Gemeindeglieder mit den Hausmarken auf Stäbchen, welche
die „LzMbolas Letdinanno HolwöZio oblatas ä. XII. Lext. Nvvvc!I.XVIII
p. 68 sq." neuerdings veranschaulichten. Auf Hiddensee bei Rügen
wandelt das Stammzeichen eines Geschlechts sich unter dessen Zweigen
z. B. in folgender Weise ab: X X )( X X X X Das Blockland bei
Bremen kennt die Entenmarken in den Schwimmhäuten. — Der Wirth des
„Alpenelubs" im Maderaner Thal trägt die empfangene Milch in den Kerb¬
stock unter der Hausmarke seiner Lieferanten ein. — In der Gegend von
Quedlinburg und Halberstadt im Mansfelder Gebirgskreise wird den
bestellten Ackerparcellen das Zeichen eingepflügt. — Im Trier'schen Hoch¬
walde verloost man die Gemeindeäcker alle 15 Jahre mittels der, auch den
alten Zinsregistern beigefügten Hausmarken der Genossen. — Zu Pfäfers
in St. Gallen führen die Glieder der Sippschaft Egga noch die verwandten
Zeichen: x X Z A X I X- — Zu Jgis in Graubündten bittet wohl ein
Einkömmling den Schullehrer um Ertheilung einer Marke. Aber auch über
das Gebiet unseres heimathlichen Bauernwesens gehen noch manche Erschei¬
nungen selbst der Gegenwart hinaus. Aus Helgoland bezeichnen die Schiffer-
compagnten ihre Schaluppen nicht nur mit Bild und Namen, sondern auch,
und außerdem das lose Zubehör allein, mit einer Marke. — Die uralten
sogenannten SchiffergesellschaftenimMurgthale bewahren eine ausgebildete
Ordnung für die Zeichen der aus den Waldungen nach den Sägemühlen hin
zu flößenden Hölzer. — Den Steinmetzgesellen wird noch hie und da ihr
Zeichen ertheilt. — In England gilt die alte Sitte, den Schwänen die
Eigenthumsmarke in den Schnabel zu schneiden, bis aus den heutigen Tag,
auch für die der Königin Victoria gehörigen. — In Island endlich, wo man
die Schafe großer Bezirke vermengt in die Gebirge treibt, werden die in die
Ohren eingeschnittenen, in ein förmliches System gebrachten Marken in ge¬
druckten Verzeichnissen veröffentlicht.

Schon nach diesen Umrissen erscheint der geschilderte Gebrauch für das
Rechts- und für das Volksleben überhaupt als mannigfach anziehend und
bedeutsam. Es tritt durch ihn die innige Verbindung zwischen Besitzthum
und Person in der sinnlichsten Weise vor Augen. Die Geschichte des
Wappenwesens gewinnt einen neuen Hintergrund. Es eröffnet sich ein Zu¬
sammenhang mit den siMis der germanischen Volksrechte des S ten bis 8ten
Jahrhunderts, z. B. den Worten der lex Laliog, t. 33 §. 2 „si quis eervum
ävmestieum siZnum dg-dentem turkVörit", oder des eäieti Rotdaris t. 240
„si quis Li^na nova i. e. teelaturs, (Einschnitt von teolai-ö, d. i. tailler)
g.ut snaiäa in silva alwrius kseerit", oder der !sx VisiZotnoi-um I,. VIII.
t. 6 „si quis axss iu silva sua mvenerit, tacmt tres ÄLeurias" (d. i. X),
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oder endlich der lex ?risionum tit. 14 „unus^uisgus kaoiat snam sortsm
i. e. tsnum (^Äm, plattd. tsll) Äs virZa et siAnst siZno Kuo".

In den Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften 1832 S. 83 ff.
habe ich die auffallende zwiefache Bedeutung des „Handgemal" als Hand¬
zeichen und als Stammgut aus der Hausmarke zu erklären gesucht, und
im I. 1833 (Monatsberichte der Ak. S. 847) die „tenos euiu suo siMo"
der Isx ?risionuin t. 14 auf die heutigen Loosstäbchen hingeführt. Ferner
hat ein fliegendes Blatt vom Januar 1833, zuletzt vom März 1868, um
Mittheilungen und Veröffentlichungen über die Haus-und Hofmarken gebeten.
Solche sind dann hundertfältig ergangen*). Möge dieselbe Bitte auch bet
dieser letzten Aussendung viele Freunde unserer Volkssitte geneigt finden,
den Haus- und Hofmarken, sei es in den Spuren früherer Anwendung, sei
es in dem noch lebendigen Gebrauche mit Sorgfalt nachzugehen, und das
Erforschte entweder zu veröffentlichen, oder mir zu dankbarer Entgegennahme
mitzutheilen.

G. Homeyer,
ord. Prof. der Rechte, Mitglied der

Akademie der Wissenschaften.

*) Folgende sind im Druck erschienen: Michelsen, die Hausmarke 1863. Peez in der
Kieler Monatsschrift Nov. 1864 S. 873. Th. Hirsch in Weinreichs Danzigcr Chronik 1866
S. 126 ff. Lisch in den Jahrb. f. Mecklenburg XX S, 126 ff. Schiefner über . . .
Eigenthumszeichcn 18/30 Mai 1866, Lullstill äs l'^vacl. Äs 8t. ?ütsrsdoui^ XII 21. Göth
in den Vcrh. des Vereins ic. vou Steiermark Heft 6. Kosegarten. Balt. Studien XV 166.
W. Hübbe, Zeitschr. f. Hamb. Gesch. N. Folge Bd. 1. 1857. Contze Zeitschr. d. Vereins f.
Nieders. 1869. Dietzel, das Handelszeichen, in Bekkers Jahrb. IV 186». vi^Kstraa, ovsr
llallllrimi-IdZll in der Zeitschr. äs vi'i^s II 3, 1860. Handelmann, 20sier Bericht der
Schlesw. Holst. Ges. 1861. Krause Archiv des Vereins -c. für Stade 1862, 1865. Jlwof
in den Mitth. des Vereins für Steiermark, Heft 12, 1863. Schcffer Inschriften:c. zu Halber¬
stadt, 1864. Anzeiger für Kunde der D. Vorzeit 1864 S, 161 ff. Präs. v. Stcmaun, im
Band X der Schlesw. Holst. Jahrbücher.

Aus dem Musikleben Wiens.

Die Wintersaison 1869 — 1870. ,

Die abgelaufene musikalische Saison mahnt daran, die auswärtigen
Kunstfreunde (wie in den letzten Jahrgängen dieser Blätter) mit dem Re¬
sultat des öffentlichen Musiklebens in Wien vertraut zu machen. — Das große
Ereigniß war die Eröffnung des neuen Opernhauses und der gleichfalls neuen
Musikvereinsgebäude sammt Konservatorium. Ueber den Bau des neuen
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